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Bezirksbürgermeister


Bezirksamt Mitte von Berlin, 13341 Berlin (Postanschrift)

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Frau Senatorin Elke Breitenbach
 
-durch Fach-







Offener Brief: Endlich die Umstellung der örtlichen Zuständigkeit umsetzen


Sehr geehrte Frau Senatorin Breitenbach, 


seit mehreren Jahren weist der Bezirk Mitte, aber auch die Integrationsbeauftragten aller Bezirke auf die dramatischen Erschwernisse bei der Integration von geflüchteten Menschen hin, die durch die Zuständigkeitsregelung auf Basis des Geburtsdatums entstehen. 

Hinzu kommt, dass anders als im SGB II und SGB XII im Gesundheitsbereich eine örtliche und im Jugendbereich eine gemischte Zuständigkeit herrscht. Man könnte daher formulieren, dass in Berlin das größt mögliche Chaos hinsichtlich der Zuständigkeit für geflüchtete Menschen geschaffen wurden – mit allein 145 möglichen Kombinationsmöglichkeiten von bezirklichem Wohnort und sozialhilferechtlicher Zuständigkeit.  

Nach vielen Diskussionen und auch von Ihrem Haus in Aussicht gestellten, aber nicht realisierten Klärungen hat der Rat der Bürgermeister im Frühsommer diesen Jahres auf Initiative des Bezirksamts Mitte den Senat aufgefordert, zumindest die Tempohomes und die MUF-Unterkünfte zur zuständigkeitsbegründenden Adresse zu erklären.  
	
in den letzten Tagen und Wochen haben Vertreter_innen der bezirklichen Sozialämter, der Integrationsbeauftragten, der Jobcenter und Ihres Hauses im Rahmen einer „Konzept-AG“ intensiv über die Umsetzung des Beschlusses des Rates der Bürgermeister zur Umstellung der Zuständigkeit vom Geburtsmonat auf die örtliche Zuständigkeit mehrfach diskutiert. Warum Ihre Senatsverwaltung nach dem RdB-Beschluss nun abermals das Thema breit mit allen Akteuren der unterschiedlichen Ebenen diskutiert, erschließt sich uns nicht.  

Die in der Konzept-AG nun diskutierte und finalisierte Variante 3 – Umverteilung aller Fälle mit Geburtstag 1. Januar nach Anfangsbuchstaben des Nachnamens – steht dem ursprünglichen Ansinnen des RdB  diametral entgegen und belegt, dass weitere Diskussionen nichts verbessern.    




Die angedachte Regelung hat keinen integrationsfördernden Effekt für zugewanderte Personen. Vielmehr resultiert aus ihr ein zusätzliches Zuständigkeitswirrwarr, für das die Anpassung der AVZustJug für geflüchtete Personen mit Geburtsdatum 01. Januar oder 31. Dezember in der Kinder- und Jugendhilfe Anleihe sein kann.  Beispielhaft würde eine Familie, deren Haushaltsvorstand  Herr/Frau „X“ am 01. Januar geboren ist, nunmehr aus ihrer Unterkunft in Treptow-Köpenick nicht mehr nach Mitte, sondern nach Reinickendorf zu den Leistungsträgern fahren müssen. 

Modulare Unterkünfte sind nach Darstellung Ihres Hauses langfristige zu nutzende Gebäude, die in der Nachnutzung dem sozialen oder allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung gestellt werden sollen. Es handelt sich daher nicht nur dem Prinzip nach um eine wohnungsähnliche Unterbringung. Eine rechtliche Anpassung der Ausführungsvorschriften über die örtliche Zuständigkeit für die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII (AV Zuständigkeit Soziales – AV ZustSoz) wäre mithin nicht erforderlich, soweit Tempohomes und modulare Unterkünfte aufgrund der wohnungsähnlichen Nutzung nicht unter Nr. 3.2 AV ZustSoz als unterkunftsdienliche Unterbringungsform für Geflüchtete gefasst, sondern als zuständigkeitsbegründend angesehen werden.

Nur eine örtliche Zuständigkeit gewährleistet eine ganzheitliche und umfassende Betreuung bei der Eingliederung in Arbeit durch kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II. Sprach- und Integrationskursangebote können aufgrund der regionalen Ausrichtung der Integrationsaufgaben des BAMF passgenau vermittelt werden. Lange Fahrtwege zu bezirklichen Leistungsstellen und Jobcentern – die neben den Fahrten zur Arbeitsstelle oder zum Sprachkurs notwendig sind – entfallen. Die Zusammenarbeit mit Stellen, die nach der örtlichen Zuständigkeit verfahren, wird erheblich vereinfacht.

Das Land Berlin und nicht zuletzt auch Ihr Haus verfolgen eine Strategie der Integration ab dem ersten Tag. Unser gemeinsames Ziel im Sinne des Partizipations- und Integrationsgesetzes lautet, die gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen in dieser Stadt zu ermöglichen. Es kann nicht in unserem Sinne sein, Integrationsbarrieren zu zementieren.   

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie eindringlich, die Ihnen zur Verfügung stehenden Entscheidungsmöglichkeiten zu nutzen und dem unwürdigen Chaos bei der Zuständigkeit für geflüchtete Menschen ein Ende zu setzen. 

Aufgrund der bereits langwierigen und ergebnislosen Diskussion mit Ihrem Haus erlauben wir uns, dieses Schreiben als offenen Brief zu verfassen und auch dem Regierenden Bürgermeister sowie den flüchtlingspolitischen Sprecher*innen der Abgeordnetenhausfraktionen zur Kenntnis zu geben.  
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